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Initiative und Referendum 

 1 
Ausgangslage 
Immer diese Diskussionen am Familientisch! Auch gestern gab es bei Stol-lers beim Nachtessen wieder eine hitzige Diskussion über eine Abstim-
mung, die in ein paar Wochen scheinbar stattfindet. Es begann damit, dass Mama Stoller sich darüber aufregte, wie wenige Leute bei Abstimmungen an die Urne gingen und man solle doch diese Form der Demokratie abschaffen, 
weil alle doch mit dem Thema überfordert seien und dann völlig falsch abge-stimmt würde, das zeige ja die Abstimmungsresultate der Vergangenheit, 
worauf dann Papa Stoller wie immer vehement dieses politische Recht ver-teidigt. Dann gibt ein Wort das andere, vor allem weil die Eltern das Heu politisch nicht auf der gleichen Bühne haben: Vater Stefan sympathisiert mit 
der SVP, während Mama Susanne schon während ihrer Lehre Mitglied bei den Jungen Grünen war. Und seit sich auch Oliver, der ältere Bruder von 
Nora, für Politik interessiert, wird die Situation am Familientisch auch nicht übersichtlicher. 
Nora interessiert sich noch nicht so sehr für Politik und sie versteht auch nicht ganz, über 
was die Eltern diskutieren und weshalb man um so Sachen ein so grosses Getue machen kann. Sie albert dann während des Essens jeweils mit den jüngeren Geschwistern, Sabine 
und Sebastian. Somit haben auch diese Diskussionen ihr Lustiges, vor allem wenn am Schluss Papa Stoller regelmässig grummelnd und brummelnd aufsteht und den Geschirrspü-ler einräumt, weil er bei der Diskussion Mama Stoller unterlegen ist, und meint, man hätte 
den Frauen damals nie das Stimmrecht gewähren dürfen und es wäre am besten, wenn auch heute die Frauen noch am Herd wären. 
Lernziele 
Sie lernen … 

- … wie Gesetze entstehen, 
- … die beiden Volksrechte Initiative und Referendum kennen, 
- … wie und wo man sich bei Abstimmungen informieren kann, 
- … sich bei einem aktuellen Abstimmungsthema eine eigene Meinung bilden. 

  

                                                
1 Gesammelte Unterschriftenbögen von bei der Bundeskanzlei eingereichten Initiativen. Quellen: Verschiedene. Für das genaue 
Vorgehen zum Einreichen von Vorgehen: Bundeskanzlei (www.bk.admin.ch > Ttemen > Politische Rechte > Volksinitiative >  
Merkblatt zur Einreichung von Volksinitiativen, Referenden und Petitionen 
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Verfassung, Gesetz, Verordnung: Die Abstufung der Rechtserlasse 
 Die Bundesverfassung 
z.B. Berufsbildung  
BV Art. 63 Abs. 1 
Der Bund erlässt Vorschriften über 
die Berufsbildung. 

Die Verfassung 
Die Verfassung ist das oberste Gesetz und bildet als sol-che das Fundament eines Staates. Die Bundesverfassung 
zum Beispiel ist das „Grundgesetz“ der Schweiz. 
In der Verfassung sind die Grundordnung, der Aufbau eines 
Staates sowie die Grundregeln für das Zusammenleben in seinen groben Zügen geregelt. 
Die Verfassung bildet die Grundlage für die Erarbeitung 
von Gesetzen d.h. von ihr werden alle Gesetze abgeleitet. 
Eine Änderung der Verfassung wird immer dem Volk und 
den Ständen (Kantonen) zur Abstimmung vorgelegt. 

  
 Das Berufsbildungsgesetz 
(BBG) 
z.B. Anforderungen an das Qualifikationsverfahren 
 
BBG Art. 34 Abs. 1 
Der Bundesrat regelt die Anforde-
rungen an das Qualifikationsverfah-
ren. Er stellt die Qualität und die 
Vergleichbarkeit zwischen den 
Qualifikationsverfahren sicher. Die 
in den Qualifikationsverfahren ver-
wendeten Beurteilungskriterien 
müssen sachgerecht und transpa-
rent sein sowie die Chancengleich-
heit wahren. 

Gesetze und Bundesbeschlüsse 
Gesetze sind nähere Ausführungen zu einer Verfas-sungsbestimmung. Sie sind Rechtsnormen, welche sich 
an alle richten und nicht unmittelbar den Einzelfall regeln. 
Gesetze werden vom Parlament (z.B. National- und Stän-
derat) erlassen. Änderungen der Gesetze unterliegen je-doch dem Referendum, d.h. auf Verlangen einer bestimm-
ten Anzahl von Stimmberechtigten wird die Änderung dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. 

  
 Die Berufsbildungsverord-nung (BBV) 
z.B. Bewertung (im Qualifika-tionsverfahren) 
 
BBV Art. 34 Abs. 1 
Die Leistungen in den Qualifikati-
onsverfahren werden in ganzen 
oder halben Noten ausgedrückt. 6 
ist die höchste, 1 die tiefste Note. 
Noten unter 4 stehen für ungenü-
gende Leistungen. 

Verordnungen 
Verordnungen sind nähere Ausführungen zu Gesetzen. 
Sie sind dem Gesetz untergeordnete Erlasse, haben jedoch das gleiche Gewicht wie ein Gesetz. Verordnungen enthal-ten somit Präzisierungen zu einem bestimmten Gesetz. 
Verordnungen werden von der Regierung (z.B. Bundesrat) 
erlassen und unterliegen nicht dem Referendum.  

 Noch stärkere Präzisierungen können in weiteren Verordnungen (z.B. Bildungsverordnung 
Kauffrau/Kaufmann EFZ), Bildungsplänen (z.B. Bildungsplan Betriebliche Grundbildung), Reglementen und/oder Ausführungsbestimmungen (z.B. Ausführungsbestimmungen zu den 
Fremdsprachen) geregelt werden.  
Institutionenkunde online 
Online-Übungen zu Verfassung, Gesetze und Verordnungen bzw. zu Initiati-ve und Referendum finden Sie auf https://learningapps.org/4545461.  
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Der „Gesetzesbaum“ 
Die Schweizerische Rechtsordnung kann man sich vor wie einen Baum vorstellen (vgl. Dar-stellung unten). Die Verfassung bildet den Stamm, die groben Äste sind die Gesetze. Je fei-ner die Äste, desto detaillierter wird die Gesetzgebung über die Verordnungen. 
Aufgabe 
Wie kann der Baum verändert, angepasst, „zurechtgestutzt“ werden? Schreiben Sie die Ant-worten in die entsprechenden Kästchen. 
a) Wie können wir den Stamm „verändern“? Wer bestimmt als letztes darüber? 
b) Wie und von wem können die groben Äste geschnitten werden? Wer hat hier ein „Ein-

spracherecht“ mit Hilfe von welchem Instrument? 
c) Wer macht den „Feinschnitt“?  
Zur Beantwortung stehen ihnen folgende Begriffe zur Verfügung: Bundesrat, Fakultatives Referendum, Gesetz, Initiative, Obligatorisches Referendum, Parlament, Verfassung, Ver-
ordnung, Volk, Volk und Stände. 

 

Verfassung  
Initiative, obligatorisches Referendum 

 Volk und Stände 

Gesetz  Fakultatives Referendum 
 

Parlament  Volk 

Verordnung 
 

Bundesrat 
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Beispiel eines Unterschriftenbogens 
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Aufgabe 
Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Unterschriftenbogen auf der vorherigen Seite.  a) Wofür werden Unterschriften gesammelt (Initiative oder Referendum)? 

Volksinitiative    
 b) Was ist der Titel des Anliegens? 

Organspende fördern – Leben retten    
 c) Was wollen die Autoren des Anliegens (Initianten) konkret? 

Organspende beruht auf dem Grundsatz der vermuteten Zustimmung, wenn nicht 
zu Lebzeiten Ablehnung geäussert wird    

 d) Was soll geändert werden? 
Bundesverfassung Art. 119a Abs. 4    

 e) Von wann bis wann läuft/lief die Frist zum Sammeln von Unterschriften? 
17. Oktober 2017 bis 17. April 2019, 18 Monate    

 f) Wer genau darf auf diesem Unterschriftenbogen unterschreiben? 
Stimmberechtigte (ü18) der genannten politischen Gemeinde    

 g) Welche persönlichen Angaben müssen mit der Unterschrift genannt werden? 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse    

 h) Wer kontrolliert, ob die Unterschriften korrekt gegeben wurden? 
Amtsperson der politischen Gemeinde (z.B. Gemeindeschreiber)    

 i) Wo werden die kontrollierten Unterschriften schlussendlich eingereicht, falls das Sam-
meln erfolgreich war? 
Bundeskanzlei in Bern    

 j) Gehen Sie auf  www.admin.ch > Dokumentation > Volksabstimmungen > Hängige Initia-
tiven und Referenden > Hängige Initiativen. Wie viele Initiativen sind… 
im Sammelstu-dium? in Auszählung? beim Bundesrat hängig? beim Parlament hängig? abstimmungs-reif? 

10    1 6 7 2 
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Die Volksinitiative (BV Art. 139) 
Die Volksinitiative ist das Recht des Volkes, mittels eines ausgearbeiteten Entwurfs einen neuen Artikel oder eine Änderung eines Artikels in der Bundesverfassung zu verlangen 
d.h. anzuregen. Der genaue Wortlaut des Textes liegt von den Initianten verfasst vor. 
Innert 18 Monaten ab Veröffentlichung im Bundesblatt müssen mindestens 100‘000 Stimm-berechtigte das Begehren unterschreiben. Auf einem Unterschriftenbogen dürfen nur 
Stimmberechtigte der gleichen Gemeinde unterschreiben. Die Unterschriftenliste muss von Hand ausgefüllt und unterschrieben werden. Wer Unterschriften fälscht oder streicht, macht 
sich strafbar. 
Eine Initiative muss gemäss BV Art. 139 Abs. 2 gewisse Bedingungen erfüllen, d.h. sie… a) … muss die „Einheit der Materie“ erfüllen, d.h. sie darf nur ein Ziel haben (z.B. nicht 

gleichzeitig Abschaffung der Wehrpflicht und Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jah-re). 
b) … darf nicht gegen zwingende Bestimmungen des Völkerrechts verstossen. 
Wird eine dieser beiden Bedingungen verletzt, erklärt die Bundesversammlung die Initiative 
für ganz oder für teilweise ungültig. 
Zur Annahme einer Volksinitiative braucht es das Volks- und Ständemehr (sogenanntes doppeltes Mehr). 
Das Referendum 
Das Volk hat drei Möglichkeiten bei der Gesetzgebung mitzuentscheiden:  Mittels Stillschweigen signalisiert das Volk seine Zustimmung zu einem vom Parlament 

beschlossenen Gesetz.  Mit Hilfe des fakultativen Referendums erzwingt das Volk eine Abstimmung über ein vom 
Parlament beschlossenes Gesetz.  Beim obligatorischen Referendum muss das Volk auf jeden Fall abstimmen (bei Ände-
rungen der Bundesverfassung) 

Das Referendum ist somit das Recht des Volkes, über wichtige Beschlüsse des Parla-
ments selber an der Urne endgültig zu entscheiden. „Referendum“ ist eigentlich nur ein 
anderes Wort für Volksabstimmung. 
Fakultatives Referendum (BV Art. 141) 
Beschlüsse des Parlaments müssen den Stimmbürgerinnen und –bürgern vorgelegt werden, wenn  50‘000 Stimmbürgerinnen und –bürger mittels Unterschrift oder 8 Kantone  innert 100 Tagen nach Verabschiedung durch das Parlament 
verlangen.  
Weil es um die Änderung eines Gesetzes geht, spricht man auch von „Gesetzesreferen-dum“. 
Kommt das Referendum zustande, entscheidet das Stimmvolk endgültig über die Vorlage, wobei das Volksmehr genügt. 
Das obligatorische Referendum (BV Art. 140)  
Bei wichtigen Beschlüssen wie z.B. Änderung oder Ergänzung der Bundesverfassung oder Beitritt zu einer internationalen Organisation (z.B. EU) müssen die Stimmberechtigten auf jeden Fall darüber entscheiden. 
Zur Annahme des obligatorischen Referendums braucht es wie bei der Volksinitiative das Volks- und das Ständemehr. 
Nehmen Volk und Stände einen Verfassungsartikel an, tritt er in der Regel sofort in Kraft. 
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Verständnisaufgaben 
1. Aufgabe: Die politischen Rechte im Überblick 
Merkmal Volksinitiative (BV Art. 139) Obligatorisches Referen-dum (BV Art. 140) Fakultatives Referendum (BV Art. 141) 

Zweck Änderung der BV anregen/verlangen (Volk) 

„Verfassungsreferendum 
(automatisch)  Wichtige 
Parlamentsbeschlüsse (Verfassungsänderung, 
Beitritt zu einer internationalen Organisation) vor das 
Volk bringen 

„Gesetzesreferendum“  Abstimmung über ein 
vom Parlament beschlossenes Gesetz 
verlangen  „verhindern“ 

Mindest-
unterschrif-tenzahl 

100‘000 

Müssen keine Unterschriften 
gesammelt werden 

50‘000 8 Kantone 

Zeit zum 
Sammeln von Unter-schriften 

18 Monate 100 Tage 

Unter-schriftsbe-rechtigung 
Mind. 18 Jahre und CH-Bürger  stimmberechtigt 

18 Jahre und CH-Bürger 
 stimmberechtigt 

Vorausset-
zung zur Annahme 

Volksmehr und 
Ständemehr (doppeltes Mehr) 

Volksmehr und 
Ständemehr (doppeltes mehr) Volksmehr 

Beispiel 
No Billag-Inititiative, Ausschaffungsinitiative, 
Minarettinitiative 

EWR, Kanton BE: 
Stimmrechtsalter 16, Einbürgerung dritte Ausländergeneration 

Betäubungsmittelgesetz, 
Änderung Arbeitsgesetz (Bratwurst), 6 Wochen Ferien 

 
2. Aufgabe: Unterschriftensammlung 
Wer unterschreibt? Über 18-Jährige CH (Stimmberechtigte), auf einem Bogen: gleiche Gemeinde 
Wer prüft die Unterschriften? Gemeindeschreiber 
Wer zählt die gültigen Unterschriften? Bundeskanzlei 
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3. Aufgabe: Verfassung, Gesetz, Verordnung 
Ordnen Sie die verschiedenen Erlasse im Bereich Berufsbildung der entsprechenden Stufe zu.  Welcher Text ist  a) Verfassungstext 
  b) Gesetzestext   c) Verordnungstext 
  d) Reglement 
1. Die Dauer der Lehre richtet sich nach dem Ziel der Ausbildung und nach den Anforde-

rungen des betreffenden Berufes… 
2. Das Departement erlässt für die einzelnen Berufe Ausbildungsreglemente. Diese regeln insbesondere ... 
3. Die selbstständige Vertiefungsarbeit findet im zweitletzten Semester statt. 
4. Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung. 
 

Der Verfassungstext ist die Nummer 4 
Der Gesetzestext ist die Nummer 2 
Der Verordnungstext ist die Nummer 1 
Der Reglementstext ist die Nummer 3 

Quelle: Mauer, Staat und Wirtschaft, 2004, hep-Verlag  
4. Aufgabe: Initiative, Obligatorisches und Fakultatives Referendum 
Aussage Obligatorisches 

Referendum 
Fakultatives 
Referendum Initiative 

a) 50‘000 Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger verlangen eine Abstimmung.  X  

b) Muss mit einer Rückzugsklausel verse-hen werden.   X 
c) Für dieses Volksrecht müssen keine 

Unterschriften gesammelt werden. X   
d) Die Dauer für die Unterschriftensamm-lung dauert maximal18 Monate.   X 

e) Zur Annahme genügt das Volksmehr.  X  
f) Es geht ausschliesslich um eine Ände-rung oder Ergänzung der Bundesver-fassung. 

  X 
g) Wegen diesem Recht muss man min-destens 100 Tage warten, bis es recht-

mässig in Kraft gesetzt werden kann. 
 X  

h) Zur Annahme braucht es das Volks- und Ständemehr. X  X 
i) Das Parlament kann dem Volk einen 

Gegenvorschlag unterbreiten.   X 
Quelle: Mauer, Staat und Wirtschaft, 2004, hep-Verlag 
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5. Aufgabe: Abstimmung 
Ergänzung der Bundesverfassung: In welchen der folgenden Fälle gilt der Verfassungsartikel als angenommen? Kreuzen Sie an. 
 Stimmende (Volk) Stände (Kantone) Angenommen? ja nein ja nein 

1. 750‘000 380‘000 22 1 X 
2. 35‘000 630‘000 9 14  
3. 670‘000 730‘000 14 9  
4. 680‘000 520‘000 8 15  

Quelle: Fuchs 2009 (leicht abgeändert)  
 
6. Aufgabe: Kontrollfragen 
Beantworten Sie die folgenden Fragen 
 a) Wofür bilden die Gesetze die Basis? 

Für das Erlassen einer Verordnung    
 b) Wer beschliesst auf Bundesebene ein Gesetz? 

Zuerst Parlament (National- und Ständerat), dann das Volk, Wird das Referendum 
nicht ergriffen, bedeutet dies stillschweigende Zustimmung zum Gesetz.    

 c)  Was ist erforderlich, damit eine Verfassungsänderung angenommen wird? 
Volks- und Ständemehr    

 d)  Worauf stützen sich vom Parlament erlassene Gesetze ab? 
(Bundes)Verfassung    

 e)  Wer erlässt in der Regel Verordnungen auf Bundesebene? 
Bundesrat    

 f)  Welche Wirkung hat die Androhung des Referendums auf die Gesetzgebung in der  Bun-
desversammlung? 
Dadurch hat das Volk die Möglichkeit, auch bei Sachfragen mitzuentscheiden, indem mit der Referendumsandrohung die Entscheide von Parlament und 
Bundesrat beeinflusst werden können  Tendenz zu Kompromisslösungen    

Quelle: Fuchs 2009 (leicht abgeändert)  
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Aktuelle Abstimmungsvorlage 
Aufgabe: Ergänzen Sie die Tabelle mit Hilfe der Unterlagen. 
Datum der Abstim-
mung 4. März 2018 

Titel der Vorlage «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)» 
Art der Vorlage (Ini-tiative/Referendum) Volksinitiative 

Änderung von … (BV-Artikel/Gesetz) BV-Artikel Art. 93 Abs. 2–6  

Merkmale der Vor-lage (Die Vorlage in Stichworten) 
- Keine Erhebung von Empfangsgebühren (Billag) - Kein öffentliches Radio und Fernsehen - Keine Subventionierung von Radio- und Fernsehstationen 

Argumente PRO 
(für die Vorlage) 

- Haushalte müssen nicht mehr 451 Franken für Billag ausgeben. 
- Können selber wählen, wofür sie dieses Geld ausgeben wollen - Mit der Initiative wird SRG politisch unabhängiger 

Argumente CONT-
RA (gegen die Vor-
lage) 

- Grosser Teil des heutigen Angebots lässt sich nicht durch Werbung finanzieren (Service public gefährdet) 
- Medienvielfalt gefährdet (auch Privatradios und -fernsehen dadurch betroffen) - Initiative schadet insbesondere Randregionen 

Die Initiative/das 
Referendum kam zustande am… 

13.01.2016 

… mit … gültigen Unterschriften. 112'191 Unterschriften 

Der Bundesrat …  … empfiehlt, der Vorlage zuzustimmen  X … empfiehlt, die Vorlage abzulehnen 
 … unterbreitet einen Gegenvorschlag 

Das Parlament … 
 … empfiehlt, der Vorlage zuzustimmen 
 X … empfiehlt, die Vorlage abzulehnen 
 … unterbreitet einen Gegenvorschlag 

Ihre persönliche Meinung (mit Be-
gründung) 

 

Abstimmungsresul-tat 

 Vorlage angenommen 
 Vorlage abgelehnt 
 Volk: _____________ Ja _____________ Nein  
Stände: _____________ Ja _____________ Nein 
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Von Volk und Ständen angenommene Volksinitiativen 1891–20162 
Titel Datum 

inkrafttreten 
Volk Stände 

Ja Nein Ja Nein 
'für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Be-
täubung' (Schächtverbot) 22.12.1893 191‘527 127‘101 10 3/2 9 3/2 

'für ein Absinthverbot' 07.10.1908 241‘078 138‘669 17 6/2 2 

'Proporzwahl des Nationalrates' 11.12.1918 299‘550 149‘035 17 5/2 2 1/2 

'für ein Verbot der Errichtung von Spielbanken' 16.04.1921 271‘947 241‘441 11 2/2 8 4/2 
'für die Unterstellung von unbefristeten oder für eine 
Dauer von mehr als 15 Jahren abgeschlossenen 
Staatsverträgen unter das Referendum (Staatsver-
tragsreferendum)' 

16.04.1921 398‘538 160‘004 17 6/2 2 

'Kursaalspiele (Spielbanken)' 14.03.1929 296‘395 274‘528 13 3/2 6 3/2 

'Rückkehr zur direkten Demokratie' 28.10.1949 280‘755 272‘599 11 3/2 8 3/2 

'zur Verhinderung missbräuchlicher Preise' 28.11.1982 730‘938 530‘498 16 2/2 4 4/2 

'zum Schutz der Moore – Rothenthurm-Initiative' 06.12.1987 1‘153‘448 843‘555 17 6/2 3 

'Stopp dem Atomkraftwerkbau (Moratorium)' 23.09.1990 946‘077 789‘209 17 5/2 3 1/2 
'zum Schutze des Alpengebietes vor dem Transitver-
kehr' 20.04.1994 954‘491 884‘362 13 6/2 7 
'für einen arbeitsfreien Bundesfeiertag' (1. August-
Initiative)' 01.07.1994 1‘492‘285 289‘122 20 6/2 0 
'für den Beitritt der Schweiz zur Organisation der 
Vereinten Nationen (UNO)' 03.03.2002 1‘489‘110 1‘237‘629 11 2/2 9 4/2 
'Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, 
extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter' 08.02.2004 1‘198‘751 934‘576 19 5/2 1 1/2 
'für Lebensmittel aus gentechnikfreier Landwirtschaft' 
(Moratorium) 27.11.2005 1'125'835 896'482 20 6/2 0 
‚für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten 
an Kindern‘ 30.11.2008 1‘206‘323 1‘119‘119 16 4/2 4 2/2 

'Gegen den Bau von Minaretten' 29.1.2009 1'535'010 1'134'440 17 5/2 3 1/2 

‚für die Ausschaffung krimineller Ausländer‘ 28.11.2010 1`398`360 1`243`325 15 5/2 5 1/2 

'Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!' 11.03.2012 1`151`967 1`123`522 12 3/2 8 3/2 

'gegen die Abzockerei' 15.05.2013 1'616'184 761'975 20 6/2 0 

'Gegen Masseneinwanderung' 16.02.2014 1`463`954 1`444`428 12 5/2 8 1/2 

„Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen“ 18.05.2014 1“819“822 1“044“704 20 6/2 0 

                                                
2 Quelle: Bundeskanzlei, www.admin.ch, Stand 05.02.18 
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